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Datum:
Amt/Bereich:

Ansprechpartner/in:
Besucheranschrift:

Gebäude/Zimmer:
Telefon:
Telefax:
Aktenzeichen:
E-Mail:

14.01.2021
Amtfüi Bildung und ÖPNV/
Ref. Schülerbeförderung/ÖRNV
Frau Vogel
Schloßhof 2/4
01796 Pirna
SF 3.37
03501 515-4403 
03501 515-84403 
2420-vo
verkehrswesen@landratsamt-
pirna.de

Informationen für Schulen und Eltern zur Schülerbeförderung im Rahmen der Öffnung der 
Schulen für die Abschlussklassen ab dem 18.01.2021

Mit der Öffnung der Schulen für Schüler der Abschlussklassen ab dem 18.01.2021 wird auch die 
Schülerbeförderung, insbesondere im freigestellten Schülerverkehr, wieder aufgenommen. Am 
18.01. und 19.01.2021 können die Schüler an einer für ihre Schule festgelegten Testschule einen 
Corona-Schnelltest durchführen lassen. Die Beförderung zu diesen Testschulen ist nicht Gegen
stand der regulären Schülerbeförderung, sondern wird vom Landkreis gesondert organisiert.

Die Verkehrsmittel der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH und der Müller 
Busreisen GmbH verkehren auch in den vorgezogenen Winterferien in der 5. Kalenderwoche 
nach dem Schulfahrplan. Aktuelle Fahrplaninformationen erhalten Sie unter www.vvo-online.de.

Die Fahrdienste, welche im Rahmen der geförderten Schülerbeförderung des Landkreises Säch
sische Schweiz-Osterzgebirge verkehren, werden die Beförderung der Schülerinnen und Schüler 
der Abschlussklassen ab dem 18.01.2021 bei entsprechender Notwendigkeit durchführen, wenn 
diese Schüler in bestehenden Touren eingeordnet und im Zeitraum vor der Schulschließung be
reits befördert worden sind.

Auf Grund der besonderen Situation setzen sich die Eltern bitte mit „ihren“ Fahrdiensten in Ver
bindung, um die notwendigen Abstimmungen zu Beförderungszeiten usw. zu führen. Es gelten 
weiterhin die Bestimmungen der Schülerbeförderungssatzung, d. h. die Beförderung erfolgt zu 
einem Unterrichtsbeginn und maximal zu zwei Unterrichtsschlusszeiten.

Unsere Ansprechpartner für die Organisation des freigestellten Schülerverkehrs sind wie folgt zu 
erreichen:
Frau Eckart - Telefon: 03501 515-4411; E-Mail: katrin.eckart@landratsamt-pirna.de 
Frau Füssel - Telefon: 03501 515-4408; E-Mail: antie.fuessel@landratsamt-pirna.de

...12

Hinweis: Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte elektronische 
De-Mail-Adresse: kontakt@landratsamt-pirna.de-mail.de
Hauptsitz: Öffnungszeiten:
Schloßhof 2/4 Montag
01796 Pirna Dienstag/Donnerstag

Telefon: +493501 515-0 (Vermittlung) Mittwoch
Telefax: +493501 515-1199 Freitag

Dokumente. Die Möglichkeit der verschlüsselten elektronischen Kommunikation besteht über die

Hinweis:
08:00 - 12:00 Uhr Außerhalb der Öffnungszeiten bleiben die
08:00 -12:00 Uhr Dienstgebäude des Landratsamtes geschlossen.
13:00 -18:00 Uhr Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich.
Schließtag 
08:00-12:00 Uhr

Internet: www.landratsamt-pirna.de
Bankverbindung: Ostsächsische Sparkasse Dresden - BIG: OSDDDE81XXX IBAN: DE12 8505 0300 3000 001920 USt-ldNr.: DE140640911
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Bitte beachten Sie, dass im freigestellten Schülerverkehr ebenso wie im ÖPNV das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes für die Schüler erforderlich ist. Die Fahrdienste haben wir diesbezüglich 
informiert.

Bitte informieren Sie auch die Eltern der betreffenden Schüler zu diesen Hinweisen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund!

Vogel
Referatsleiterin


